
Stichwahl des Landrates am 28.06.2026 
 

 

Informationen zur Briefwahl: 

 

- Wenn Sie bereits Briefwahlunterlagen zur Landratswahl am 07.06.2026 
  beantragt haben und angegeben haben, dass Sie auch bei einer Stichwahl 
  die Briefwahl nutzen möchten, müssen Sie nichts weiter unternehmen. Die 
  Unterlagen bekommen Sie automatisch nach Hause! 
 
- Wenn Sie nur für die Wahl am 07.06.2026 Briefwahl beantragt haben, 
  möchten aber auch die Briefwahl für die Stichwahl nutzen, dann müssen Sie 
  einen neuen Antrag stellen. 
 
- Wenn Sie zur Stichwahl erstmalig die Briefwahl nutzen möchten, dann 
  müssen Sie einen Antrag stellen. 
 

Anträge zur Briefwahl können wie folgt gestellt werden: 

- Persönlich 

- Schriftlich 

- Per E-Mail an wahlen@gemeinde-schkopau.de 

- Per Telefax 

Anträge können nicht telefonisch gestellt werden! 

 

Zwingende Angaben für den Antrag: 

- Familiennamen 

- Vornamen 

- Geburtsdatum 

- Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Ort) 

 

Fristen für die Beantragung von Briefwahlunterlagen: 

- Beantragung mit Briefzustellung: bis 23.06.2026 

- Beantragung mit Selbstabholung im Einwohnermeldeamt:  
  bis 26.06.2026, 18:00 Uhr 
 
 


